
Kirchenfest 2020 Rohrbach  
 

Mit grossem Elan und Vorfreude hat die Kirchgemeinde Rohrbach ein 
vielversprechendes Kirchenfest 2020 geplant, Mitwirkende verpflichtet und mit allerlei 
ansprechenden Mitteln beworben – dann erreichte uns Corona! 
Schweren Herzens mussten die Termine abgesagt werden, bereits Investiertes, 
sowohl stundenlange Planungs- und Vorbereitungsarbeit aber auch Gelder, schienen 
umsonst.  
Die Delegierten und Kirchgemeinden haben an der Frühlingsbezirkssynode, vom  
2. Mai 2018 (Traktandum 7.b) mit ihrem „Ja“ zum Budget Kirchenfest 2020 gezeigt, 
dass sie hinter dem geplanten Anlass stehen.  
 

Wie weiter? 
 

Drei Varianten stehen zur Auswahl, über die die Bezirkssynode am 4. November 
abstimmen wird: 
 

Variante A) 
Das Kirchenfest 2020 wird auf 2021/2022 verschoben  
 

Den Kirchgemeinden werden die bereits an der Frühlingsbezirkssynode 2018 
gutgeheissenen Betrag von Fr. 6‘500.- für 2020 in Rechnung gestellt. 
Zusätzlich ergibt diese Variante einen finanziellen Mehraufwand von Fr. 10'500. 
Dieser resultiert aus der Tatsache, dass bereits 14'512.60 investiert wurde. Zwar 
müssen gewisse Arbeiten (Layout für Werbung, usw.) nicht nochmals von Grund auf 
geleistet werden – trotzdem hat Corona ein erhebliches finanzielles Loch verursacht. 
Diese Variante entspricht dem Antrag der Kirchgemeinde Rohrbach und wird der 
Bezirkssynode vom Vorstand vorgeschlagen. Die vorgesehenen Daten finden sich 
auf der Homepage www.kirchenfest2020.com. Durch die zeitliche Trennung der 
Musicalaufführung (Januar 2022) vom übrigen Kirchenfest (Juni 2021) kann flexibler 
auf die Pandemieentwicklung reagiert werden. 

 
Variante B) 
Das Kirchenfest 2020 wird auf 2021/22 verschoben, allerdings in abgespeckter 
Variante 
 

Der bereits gutgeheissene Betrag von Fr. 6‘500.- für 2020 wird den Kirchgemeinden 
in Rechnung gestellt. Die Angebote werden soweit angepasst, dass das nun 
verkleinerte Budget die Kosten decken kann. 
Wie die organisierende Kirchgemeinde Rohrbach diese Variante umsetzen würde, 
hat sie noch nicht entschieden. 

 
Variante C) 
Das Kirchenfest 2020 wird nicht durchgeführt. 
 

Der bereits gutgeheissene Betrag von Fr. 6‘500.- wird den Kirchgemeinden nicht in 
Rechnung gestellt. Es entstehen den Kirchgemeinden keine weiteren Kosten. 
Über den Umgang der Rückstellungen, Kirchenfest 2020 (Restguthaben) und über 
einen Kirchtag/Fest 2025 wird an einer Bezirkssynode 2021 verhandelt und 
abgestimmt. 
 
Auf der Rückseite finden Sie den Aufteilungsschlüssel bei einer Annahme von 
Variante A.  
  
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme! 

http://www.kirchenfest2020.com/


 
 
 

 
 

 

 



 


